
 

 

Auslegungsfassung  

für den Zeitraum vom 17.11.2025 bis 19.12.2025 

 

Verordnungsentwurf für eine 

Verordnung über das Naturschutzgebiet "Obere Wublitz" 

(NSG-VO "Obere Wublitz") 

Vom ... 

Auf Grund des § 22 Absatz 1 und 2, § 23 und § 32 Absatz 2 und 3 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), von denen § 22 Absatz 2 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 153) und § 23 durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) zuletzt geändert 
worden sind, in Verbindung mit § 8 Absatz 1 und 3 und § 42 Absatz 2 Satz 3 des 
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. 
I Nr. 3), von denen § 8 Absatz 1 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 
2020 (GVBl. I Nr. 28) zuletzt geändert worden ist und § 4 Absatz 1 der Naturschutz-
zuständigkeitsverordnung vom 27. Mai 2013 (GVBl. II Nr. 43), der durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl. I Nr. 28 S. 2) zuletzt geändert wor-
den ist, verordnet die Ministerin für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche in der kreisfreien Stadt Potsdam wird als Na-
turschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Obere 
Wublitz“. 

§ 2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 115 Hektar. Es umfasst Flä-
chen in folgenden Fluren: 

Stadt:  Gemarkung:  Flur:  

Potsdam  Marquardt  1, 2, 6, 7 

Potsdam Uetz   2, 4 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in den in Anlage 1 dieser Verordnung 
aufgeführten Karten mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt 
der innere Rand dieser Linie. Die in Anlage 1 Nummer 1 aufgeführte topografische 
Karte im Maßstab 1 : 10 000 ermöglicht die Verortung im Gelände. Maßgeblich für 



 2  

 

den Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den in Anlage 1 Nummer 2 mit den Blatt-
nummern 1 bis 3 aufgeführten Liegenschaftskarten.  

(3) Die Verordnung mit Karten kann bei dem für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Ministerium des Landes Brandenburg (oberste Naturschutzbehörde) in 
Potsdam sowie bei der kreisfreien Stadt Potsdam (untere Naturschutzbehörde), von 
jeder Person während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 

Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes als einem späteiszeitlich entstandenen 
Seitengewässer der Havel mit ausgedehntem Verlandungsmoor ist 

1. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensstätten wild lebender Pflanzengesell-
schaften, insbesondere der Schwimmblattgesellschaften, Röhrichte, Großseg-
genbestände, Weidengebüsche und Erlenbrüche sowie der Feuchtwiesen; 

2. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensstätten wild lebender Pflanzenarten, 
darunter  

a) im Sinne von § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes 
besonders geschützte Arten, insbesondere Kartäuser-Nelke (Dianthus 
carthusianorum), Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris), Wasserfeder 
(Hottonia palustris), Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Sumpf-Platter-
bse (Lathyrus palustris), Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Gelbe Teich-
rose (Nuphar lutea), Weiße Seerose (Nymphaea alba), Zungen-Hahnenfuß 
(Ranunculus lingua) und Körnchen-Steinbrech (Saxifraga granulata); 

b) besonders charakteristischer, seltener und gefährdeter Pflanzenarten der 
Feuchtwiesen- und Moorgesellschaften mit landes- und bundesweiter Be-
deutung, wie Hirse-Segge (Carex panicea), Sumpf-Blutauge (Comarum 
palustre), Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium), Wiesen-
Alant (Inula britannica), Sumpf-Brenndolde (Selinum dubium), Sumpf-
Greiskraut (Senecio paludosus) und Färber-Scharte (Serratula tinctoria);  

3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- und Rückzugsraum 
sowie potenzielles Wiederausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darun-
ter im Sinne von § 7 Absatz 2 Nummer 13 und 14 des Bundesnaturschutzge-
setzes besonders und streng geschützter Arten, insbesondere Biber (Castor fi-
ber), Fischotter (Lutra lutra), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Schilf-
rohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), Flussuferläufer (Actitis hypoleu-
cos), Bekassine (Gallinago gallinago), Kiebitz (Vanellus vanellus), Zau-
neidechse (Lacerta agilis), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Moorfrosch 
(Rana arvalis), Rapfen (Aspius aspius), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), 
Bitterling (Rhodeus amarus) und Große Flussmuschel (Unio tumidus); 

4. die Erhaltung des Gebietes zur Umweltbeobachtung und wissenschaftlichen 
Untersuchung ökologischer Zusammenhänge; 
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5. die Erhaltung eines Ausschnittes des Brandenburg-Potsdamer Havelgebietes 
wegen seiner besonderen Eigenart und hervorragenden Schönheit mit seiner 
kleinflächigen Nutzungsstruktur von Niederungsgrünland und Feuchtwäldern; 

6. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesentlicher Teil des regiona-
len Biotopverbundes der Wublitz zwischen den Naturschutzgebieten „Falken-
rehder Wublitz“ und „Wolfsbruch“ sowie des landesweiten, überregionalen Bio-
topverbundes der Havelniederung zwischen den Naturschutzgebieten 
„Sacrower See und Königswald“ und „Ketziner Havelinseln“. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung 

1. eines Teiles des Europäischen Vogelschutzgebietes „Mittlere Havelniederung“ 
(§ 7 Absatz 1 Nummer 7 des Bundesnaturschutzgesetzes) entsprechend der in 
den Anlagen des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes festge-
setzten Erhaltungsziele und Gebietsgrenzen, insbesondere in seiner Funktion 
als Lebensraum von Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, beispiels-
weise Eisvogel (Alcedo atthis), Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) Rohr-
weihe (Circus aeruginosus), Schwarzmilan (Circus migrans), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Neuntöter (Lanius collurio), Blaukehlchen (Luscinia sve-
cica), Rotmilan (Milvus milvus) und Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria); 

2. des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Obere Wublitz“ (§ 7 Absatz 1 
Nummer 6 des Bundesnaturschutzgesetzes) mit seinem Vorkommen von 

a) Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions, Feuchten Hochstaudenfluren der planaren Stufe und 
Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) als natürlichen Lebensraumtypen 
von gemeinschaftlichem Interesse im Sinne von § 7 Absatz 1 Nummer 4 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 

b) Auenwäldern mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) als prioritärem natürlichen Lebensraumtyp im 
Sinne von § 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) Bauchiger Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) als Tierart von gemein-
schaftlichem Interesse im Sinne von § 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, 
Wanderung und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 

Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem Naturschutzge-
biet gemäß § 23 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes alle Handlungen 
verboten, die das Gebiet oder seine Bestandteile zerstören, beschädigen, verän-
dern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 
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1. bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verändern, auch wenn dies 
keiner öffentlich-rechtlichen Zulassung bedarf; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen sowie Leitungen 
anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3. Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubringen; 

4. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten aufzustellen; 

5. die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu versiegeln oder zu 
verunreinigen; 

6. die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnutzung zu ändern; 

7. zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu verursachen oder eine 
Brandgefahr herbeizuführen; 

8. die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9. das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten. Ausgenommen ist das Betreten 
zum Zweck des Sammelns von Pilzen und Wildfrüchten gemäß § 5 Absatz 1 
Nummer 11 nach dem 31. Juli eines jeden Jahres; 

10. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege sowie 
außerhalb der nach öffentlichem Straßenrecht oder gemäß § 22 Absatz 5 des 
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes als Reitwege markierten 
Wege zu reiten; § 15 Absatz 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen 
und Wege zu fahren oder Fahrzeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pfle-
gen; 

12. zu baden oder zu tauchen; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter oder Luftmatratzen auf Ge-
wässern zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder feste Einrichtungen 
dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang hinaus 
durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen dem Schutzzweck zu verändern 
oder in anderer Weise den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Düngemittel aller Art zum Zwecke der Düngung sowie Abwasser zu sonstigen 
Zwecken zu lagern, auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

18. Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder sonstige Materialien zu 
lagern oder sie zu entsorgen; 
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19. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-
fluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungsformen abzuschneiden, 
abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu beschädigen oder zu ver-
nichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland nachzusäen, umzubrechen oder neu 
anzusäen. 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende Handlungen: 

1. die den in § 5 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und in § 2 des Bran-
denburgischen Naturschutzausführungsgesetzes genannten Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis entsprechende landwirtschaftliche Bodennutzung in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür ge-
nutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a) Grünland als Wiese oder Weide mit einer Besatzdichte von maximal 1,4 
Raufutter verwertenden Großvieheinheiten (RGV) pro Hektar im Jahresmit-
tel genutzt wird und § 4 Abs. 2 Nr. 17 (Düngeverbot) gilt, 

b) auf Grünland § 4 Absatz 2 Nummer 23 und 24 gelten. Bei Narbenschäden 
ist eine umbruchlose Nachsaat mit Zustimmung der unteren Naturschutz-
behörde zulässig, 

c) das Walzen und Schleppen von Grünland im Zeitraum vom 31. März bis zur 
ersten Nutzung eines jeden Jahres unzulässig bleibt. In begründeten Aus-
nahmefällen kann bei der unteren Naturschutzbehörde eine Terminsetzung 
nach dem 31. März beantragt werden. Die Zustimmung ist zu erteilen, so-
fern sie dem Schutzzweck nicht entgegensteht, 

2. die dem in § 5 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes genannten Ziel ent-
sprechende forstwirtschaftliche Bodennutzung in der bisherigen Art und im bis-
herigen Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der 
Maßgabe, dass 

a) § 4 Absatz 2 Nummer 17 und 23 gilt, 
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b) in den in § 3 Absatz 2 Nummer 2b genannten Auenwäldern die Walderneu-
erung durch Naturverjüngung erfolgt. Sofern keine ausreichende Naturver-
jüngung möglich ist, dürfen ausschließlich lebensraumtypische Baumarten 
eingebracht werden, 

c) auf den übrigen Waldflächen nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation 
einzubringen sind. Es sind nur heimische Baumarten in gesellschaftstypi-
scher Zusammensetzung unter Ausschluss eingebürgerter Arten zu ver-
wenden, 

d) in den in § 3 Absatz 2 Nummer 2b genannten Auenwäldern eine dauerwald-
artige Nutzung einzelstamm- bis gruppenweise erfolgt, die einen fließenden 
Generationenübergang verschiedener Altersstadien gewährleistet, 

e) in den in § 3 Absatz 2 Nummer 2b genannten Auenwäldern lebensraumty-
pische Gehölze in der Reifephase mit einer Deckung von mindestens 25 
Prozent zu erhalten oder, sofern nicht vorhanden, zu entwickeln sind, 

f) in den in § 3 Absatz 2 Nummer 2b genannten Auenwäldern mindestens 11 
Kubikmeter je Hektar liegendes oder stehendes Totholz mit einem Durch-
messer von mindestens 25 Zentimetern im Bestand zu erhalten, oder sofern 
nicht vorhanden, zu entwickeln sind, 

g) Horst- und Höhlenbäume nicht gefällt werden dürfen, 

h) das Befahren des Waldes nur auf Waldwegen und Rückegassen erfolgt wo-
bei hydromorphe Böden nur bei gefrorenem Boden auf dauerhaft festgeleg-
ten Rückegassen befahren werden; 

3. die den in § 5 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes genannten Anforde-
rungen in Verbindung mit dem Fischereigesetz für das Land Brandenburg ent-
sprechende fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit 
der Maßgabe, dass 

a) Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten sind, dass 
eine Gefährdung des Fischotters, des Bibers oder tauchender Vogelarten 
weitgehend ausgeschlossen ist, 

b) Hegepläne und Hegemaßnahmen gemäß § 1 der Fischereiordnung des 
Landes Brandenburg im Sinne einer Fischbestandskontrolle, -regulierung 
und -förderung mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde erfolgen. 
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn sie dem Schutzzweck nicht entgegen-
steht, 

c) § 4 Absatz 2 Nummer 19 und 20 gelten; 

4. die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der Maßgabe, dass 

a) das Angeln nur in der Zeit vom 16. Juli bis zum letzten Tag des Februars 
zulässig ist, 
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b) das Angeln nur vom Boot aus in Verbindung mit § 5 (1) Nummer 10 auf der 
offenen Wasserfläche in mindestens 20 Meter Abstand vom Ufer zulässig 
ist, 

c) das Befahren von Röhrichten und Schwimmblattgesellschaften unzulässig 
bleibt, 

d) § 4 Absatz 2 Nummer 19 und 20 gelten; 

5. für den Bereich der Jagd: 

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

aa) die Ausübung der Jagd nur vom 1. Juli bis zum letzten Tag des Februars 
zulässig ist. Ausgenommen ist die Bejagung von Schwarzwild, Fuchs, 
Marderhund, Mink und Waschbär, 

bb) die Fallenjagd mit Lebendfallen erfolgt und in einem Abstand von  
bis zu 50 Metern zum Ufer des Sacrow-Paretzer-Kanals und der Wublitz 
verboten ist. Ausnahmen bedürfen einer Genehmigung der unteren Na-
turschutzbehörde, 

cc) keine Baujagd in einem Abstand von bis zu 50 Metern zum Ufer des 
Sacrow-Paretzer Kanal und der Wublitz vorgenommen wird; 

b) die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrichtungen zur Ansitzjagd 
nur mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde zulässig ist. Die Zu-
stimmung ist zu erteilen, wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird; 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der unteren Natur-
schutzbehörde vor der Errichtung anzuzeigen. Die Naturschutzbehörde 
kann in begründeten Einzelfällen das Aufstellen verbieten, wenn es dem 
Schutzzweck entgegensteht. Die Entscheidung hierzu soll unverzüglich er-
folgen; 

c) die Anlage von Kirrungen außerhalb gesetzlich geschützter Biotope und der 
in § 3 Absatz 2 genannten Lebensraumtypen; 

Ablenkfütterungen sowie die Anlage von Ansaatwildwiesen und die Anlage und 
Unterhaltung von Wildäckern sind unzulässig. Im Übrigen bleiben jagdrechtliche 
Regelungen nach § 41 des Brandenburgischen Jagdgesetzes unberührt; 

6. die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengesetzes ordnungsge-
mäße Unterhaltung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und 
Wege. Die untere Naturschutzbehörde ist rechtzeitig mit dem Ziel einer einver-
nehmlichen Lösung zu beteiligen; 

7. die im Sinne des § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 78 des Bran-
denburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer 
und die ordnungsgemäße Unterhaltung der Bundeswasserstraßen, soweit sie 
den in § 3 aufgeführten Schutzgütern nicht entgegensteht. Die Maßnahmen 
können durch einen abgestimmten Unterhaltungsplan dokumentiert werden; 
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8. der Betrieb von Anlagen für die öffentliche Wasserversorgung, von Abwasser-
anlagen, von Messanlagen (Pegel-, Abfluss- und andere Messstellen) und 
sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen in der bisherigen Art und im bisheri-
gen Umfang. Die Unterhaltung dieser Anlagen bleibt im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde zulässig; das Einvernehmen über regelmäßig wie-
derkehrende Unterhaltungsarbeiten kann durch langfristig gültige Vereinbarun-
gen hergestellt werden; 

9. die sonstigen bei Inkrafttreten dieser Verordnung auf Grund behördlicher Ein-
zelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang; 

10. das Befahren der oberen Wublitz mit Wasserfahrzeugen ohne Motorantrieb 
oder mit einem Elektromotor, dessen maximale Leistung 1 kW nicht übersteigt, 
durch Anlieger, die eine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde vorle-
gen können. Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn keine Beeinträchti-
gung der Schutzzwecke zu erwarten ist.  Das Einsetzen und Anlanden ist nur 
an rechtmäßig bestehenden Stegen und Anlegeplätzen zulässig. Die Erteilung 
der Genehmigung kann mit Regelungen zu zeitlichen Befristungen und weiteren 
Bestimmungen versehen werden; 

11. das Sammeln von Pilzen und Wildfrüchten in geringen Mengen für den persön-
lichen Gebrauch jeweils nach dem 31. Juli eines jeden Jahres; 

12. Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen und Verdachts-
flächen sowie Maßnahmen der Altlastensanierung und der Sanierung schädli-
cher Bodenveränderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnah-
men der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe-
hörde; 

13. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der zuständigen Natur-
schutzbehörde zugelassen oder angeordnet worden sind; 

14. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen, 
soweit sie auf den Schutzzweck des Gebietes hinweisen oder als hoheitliche 
Kennzeichnungen, Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen, touristi-
sche Informationen oder Warntafeln dienen. Darüber hinaus sind nichtamtliche 
Hinweisschilder zum Fremdenverkehr im Sinne der Richtlinie des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landesplanung zur Aufstellung nichtamtlicher Hinweiszei-
chen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Land Brandenburg (Hinweis-
Z.Ri) an Straßen und Wegen in der gültigen Fassung freigestellt; 

15. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung dienen. Die untere Naturschutzbehörde ist über 
die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nachträg-
lich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutzgebietes enthaltenen 
Einschränkungen gelten nicht für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zu-
ständigen Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf-
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Personen anderer zustän-
diger Behörden und Einrichtungen, soweit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben handeln. Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
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Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes und 
der zulässigen Nutzung des Eigentums sowie für das Betreten und Befahren, soweit 
dies zur Ausübung der nach Absatz 1 zulässigen Handlungen erforderlich ist. Das 
Gestattungserfordernis nach § 16 Absatz 2 des Waldgesetzes des Landes Bran-
denburg bleibt unberührt. 

(3) Die in Absatz 1 genannten zulässigen Handlungen bleiben von Zulassungser-
fordernissen, die sich aus anderen Vorgaben ergeben, unberührt. 

§ 6 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege-, und Entwicklungsmaßnahmen werden als Zielvorgabe benannt: 

1. auf Grünlandflächen soll eine mosaikartige kleinflächige Grünlandnutzung erfol-
gen, die der Erhaltung und Entwicklung der Brenndoldenauenwiesen und den 
Habitatsansprüchen der bodenbrütenden Vogelarten angepasst ist. Nach Mög-
lichkeit soll die Nutzung als zweischürige Mahd erfolgen und Maßnahmen zum 
Gelegeschutz umgesetzt werden. In Abständen von 50 bis 100 Metern sollen 
Altgrasstreifen mit mindestens 5 Meter Breite belassen werden; 

2. Kiefernforste sollen zu naturnahen, mehrstufigen Laubmischwäldern mit geglie-
derten Waldrändern entwickelt werden; 

3. die Ackerfläche auf dem Kornwerder soll in Dauergrünland umgewandelt wer-
den. Sofern die Ackernutzung beibehalten wird, sollen Ackerrand- oder Blüh-
streifen Teil der Ackerbewirtschaftung sein; 

4. für die Trauerseeschwalbe und weitere Arten sollen Brutinseln in die Wublitz 
eingesetzt werden; 

5. Maßnahmen zur Entfernung invasiver Arten wie Japanischer Staudenknöterich 
(Fallopia japonica) sollen zum Schutz geschützter Lebensgemeinschaften um-
gesetzt werden. 

§ 7 

Befreiungen 

Von den Verboten gemäß § 4 kann die zuständige Naturschutzbehörde auf Antrag 
gemäß § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Absatz 2 Nummer 2 des Brandenburgischen 
Naturschutzausführungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Ver-
boten des § 4 oder den Maßgaben des § 5 Absatz 1 zuwiderhandelt. 
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 40 des Brandenburgi-
schen Naturschutzausführungsgesetzes mit einer Geldbuße bis zu fünfundsechzig-
tausend Euro geahndet werden. 

§ 9 

Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmun-
gen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
die zur Ausführung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich sind, 
richtet sich nach § 65 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit § 25 des 
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen naturschutzrechtlichen 
Schutzausweisungen im Bereich des in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschriften enthält, bleiben 
die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft (§ 17 
des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes, § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 18 des Brandenburgischen Naturschutzausfüh-
rungsgesetzes), über das Netz „Natura 2000“ (§§ 33 und 34 des Bundesnatur-
schutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten (§§ 37 bis 47 des Bundesnaturschutzgesetzes) sowie über Horststandorte 
(§ 19 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes) unberührt. 

§ 10 

Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 9 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgeset-
zes genannten Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen diese Verordnung nur 
innerhalb eines Jahres nach ihrem Inkrafttreten schriftlich oder elektronisch unter 
Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, gegenüber dem für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi-
gen Ministerium geltend gemacht werden. Das Gleiche gilt für Mängel bei der Be-
schreibung des Schutzzwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur 
dann beachtlich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Ein-
fluss gewesen sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
geltend gemacht worden sind. 

§ 11 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt der Beschluss Nummer 0116 vom 17. März 1986 des Bezirks-
tages Potsdam bezüglich des Naturschutzgebietes „Obere Wublitz“ außer Kraft. 

Potsdam, den [Datum der Ausfertigung] 

Die Ministerin für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

 Hanka Mittelstädt 


